
 

 

 

 

PREISBEKANNTMACHUNG GEM. 
§ 8 ABS. 1 SATZ 9 WpPG 

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG 
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, 
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTS-
ORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREI-
TUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN 
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. 

 
 

Veröffentlichung 

gemäß § 8 Abs. 1 Satz 6 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) 

Mynaric AG 

Im Rahmen des Börsengangs der Mynaric AG ("Mynaric") auf Basis des Prospekts vom 
13. Oktober 2017 wurden insgesamt 506.000 auf den Inhaber lautende Aktien der Mynaric 
platziert, einschließlich einer Mehrzuteilung von 66.000 Stück Aktien. Der endgültige Ange-
botspreis wurde auf EUR 54,00 und das endgültige Emissionsvolumen daher auf 506.000 
Aktien festgelegt. Diese Bekanntmachung wurde am 25. Oktober 2017 gemäß § 14 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 lit. a) WpPG auf der Internetseite von Mynaric (http://www.mynaric.com) in der 
Rubrik Investor Relations veröffentlicht.  
 

Gilching, 25. Oktober 2017 

Mynaric AG 

Der Vorstand 
 
Wichtige Hinweise:  
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder 

zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger 

sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere aus-

schließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht gebilligten Wertpapierprospekt der Gesellschaft (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) tref-

fen, der auf der Website der Mynaric AG (www.mynaric.com) in der Rubrik "Investor Relations" zum 

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG 
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, 
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTS-
ORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREI-
TUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN 
SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. 



  
 
 

 

 

 

Download bereit steht. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind zudem bei der Mynaric AG, Friedrichs-

hafener Straße 3, 82205 Gilching, Landkreis Starnberg, Deutschland, kostenfrei erhältlich. 

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von 

Amerika. Die Angebotenen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des United Securities 

Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung ("US Securities Act") noch bei den Wertpapierauf-

sichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Jurisdiktionen der Vereinigten Staaten von Amerika 

registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten noch verkauft, außer aufgrund einer Befreiung 

von den Registrierungserfordernissen des US Securities Act bzw. im Rahmen einer Transaktion, auf die 

die Registrierungserfordernisse des US Securities Act nicht anwendbar sind. 

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur 

an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder (ii) vermögende 

Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese 

Personen werden hierin zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind aus-

schließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder ander-

weitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird 

nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht 

aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt ver-

lassen. 

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekannt-

machung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in 

Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf 

angeboten werden. Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige 

zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen Finanzlage der Gesell-

schaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise 

"erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder 

"können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrü-

cke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vor-

hersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unter-

scheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Um-

ständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereig-

nisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedin-

gungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken 

insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu füh-

ren, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsge-

richteten Aussagen enthaltenen unterscheiden. 

 

 


